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Einleitung

§ 1 Problemdarstellung

„Manche sitzen zwischen den Stühlen, der beschuldigte Amtsträger zwischen den 
Grundsätzen. Es geht ihm dort nicht gut. Noch schlechter dem Bestimmtheits-
Grundsatz.“

So lautet das ernüchternde Fazit von Bohnert am Ende seines Aufsatzes,1 
in dem er sich mit der Problematik des Amtsträgers als Beschuldigter be-
fasste und der zugleich Anlass dazu gab, das Thema aufzugreifen und näher 
zu beleuchten. Sieht sich der Amtsträger mit einem Strafverfahren konfron-
tiert, steht er in der Tat zwischen zwei Grundsätzen, die sich auf den ersten 
Blick unvereinbar gegenüberstehen. Zum einen ist der Amtsträger verpflich-
tet, seine ihm obliegende Verschwiegenheitspflicht zu wahren und zum ande-
ren gehört es zu den grundlegenden Rechten eines jeden Beschuldigten, sich 
zu den erhobenen Vorwürfen umfänglich und ohne Einschränkungen äußern 
zu dürfen. So selbstverständlich uns dieses Recht erscheint, verlangt die Ver-
schwiegenheitspflicht vom Amtsträger grundsätzlich auch dann zu schwei-
gen, wenn er Beschuldigter eines Strafverfahrens ist. Bezieht sie sich nun 
aber auf eine Angelegenheit, die den Tatvorwurf widerlegen könnte, befindet 
sich der Amtsträger in einer misslichen Lage, denn es ist ihm verboten, die 
entlastenden Umstände vorzubringen. Angesichts der drohenden Verurteilung 
drängt sich geradezu die Frage auf, ob er das geschützte Geheimnis offenba-
ren darf, um sich verteidigen zu können. Die damit einhergehende Verletzung 
der Verschwiegenheitspflicht bedeutet aber zugleich, dass sich der Amtsträ-
ger der Gefahr der erneuten Strafverfolgung aussetzt, wenn sein Verhalten 
nicht gerechtfertigt oder entschuldigt ist.

Auf den ersten Blick scheint die Antwort auf diese Frage schnell gegeben 
zu sein. Natürlich muss sich der Amtsträger in dieser Situation auf Rechtfer-
tigungsgründe berufen können. So jedenfalls die weit überwiegende Meinung 
im bekannten Fall des Berufsgeheimnisträgers, der seine Verschwiegenheits-
pflicht verletzt, um von sich oder einem Dritten Schaden abzuwenden.2 Bei 

1 Bohnert, NStZ 2004, 301 (309).
2 Grundlegend: BGH Urt. v. 9.10.1951 – 1 StR 159 / 51, BGHSt 1, 366 (368); 

BGH Urt. v. 28.10.1960 – 4 StR 375 / 60, BGHSt 15, 200 (202); Lackner / Kühl, § 203 
Rn. 25; LK-Schünemann, 12. Aufl., § 203 Rn. 134; Matt / Renzikowski / Altenhain, 
§ 203 Rn. 39; SSW-StGB / Bosch, § 203 Rn. 40; a. A. Schumann, S. 321 ff.
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genauerer Betrachtung entpuppt sich das Problem im Fall des beschuldigten 
Amtsträgers aber als weitaus vielschichtiger. Am Ende der Untersuchung 
wird die Antwort aber überraschend klar ausfallen.

Dass es sich bei der Ausgangsfrage nicht nur um ein theoretisches Pro-
blem handelt, zeigt eine jüngere Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2007.3 
Der Angeklagte war Beamter und wurde beschuldigt, eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Straftaten während seiner dienstlichen Tätigkeit begangen zu 
haben. Zu den erhobenen Vorwürfen durfte er sich allerdings nicht äußern, 
weil ihm sein Dienstherr aus Geheimschutzgründen keine Aussagegenehmi-
gung erteilt hatte. Das in erster Instanz zuständige Landgericht ging aufgrund 
dessen davon aus, dass der Verurteilung ein Verfahrenshindernis entgegen-
stand und stellte das Verfahren dementsprechend ein. Über die eingelegte 
Revision der Staatsanwaltschaft musste der BGH zwar nicht in der Sache 
entscheiden, weil sie allein auf die Verletzung formellen Rechts gestützt war 
und nicht in zulässiger Form erhoben wurde, gleichwohl hielt er eine Verur-
teilung des Angeklagten trotz des Äußerungsverbots nicht von vornherein für 
ausgeschlossen.4 Keine durchgreifenden Bedenken zeigte der BGH in einer 
früheren Entscheidung, in der sich der beschuldigte Amtsträger ebenfalls 
aufgrund einer nur eingeschränkt erteilten Aussagegenehmigung nicht voll-
umfänglich zum Tatvorwurf äußern durfte und trotzdem verurteilt wurde.5

Die angestoßene Thematik erinnert an das Problem, in welchem Umfang 
die Exekutive aus Geheimschutzgründen durch die Sperrung von Beweismit-
teln Einfluss auf das Strafverfahren nehmen darf, wirft aber aufgrund der 
Stellung des Amtsträgers als Beschuldigter eine Vielzahl an neuen recht-
lichen Fragestellungen auf, die sich beileibe nicht nur auf das Strafrecht be-
schränken. Bedingt durch die unterschiedliche Ausgestaltung der Rechtsver-
hältnisse innerhalb der verschiedenen Personengruppen der „Amtsträger“ 
muss die Ausgangsfrage aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilt werden. 
Es wird sich zeigen, dass die Antwort für alle vom Amtsträgerbegriff umfass-
ten Personengruppen im Ergebnis zwar gleich ausfällt, sich jedoch in ihrer 
Begründung deutlich unterscheidet. Die Beurteilung der Rechtswidrigkeit 
des Geheimnisbruchs darf dabei nicht isoliert für sich erfolgen, sondern muss 
stets im Blick behalten, dass der Amtsträger als Beschuldigter am Strafver-
fahren, wenn auch unfreiwillig, beteiligt ist. Dieser Punkt ist es auch, der den 
wesentlichen Unterschied zu den bereits bekannten Fällen darstellt. Diesen 
lag stets der Fall zugrunde, dass der Geheimnisbruch bereits Gegenstand des 

3 BGH Beschl. v. 5.6.2007 – 5 StR 383 / 06, NJW 2007, 3010.
4 BGH Beschl. v. 5.6.2007 – 5 StR 383 / 06, NJW 2007, 3010 (3012).
5 BGH Urt. v. 9.12.1988 – 2 StR 279 / 88, BGHSt 36, 44 (48 ff.); nur am Rande sei 

darauf hingewiesen, dass weite Teile dieses Urteils nahezu wortgleich in der neueren 
Entscheidung übernommen wurden.
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Verfahrens war und nicht erst im Verfahren erfolgen soll. Die Beteiligung des 
Amtsträgers als Beschuldigter am Strafverfahren wird daher in zweierlei 
Hinsicht von entscheidender Bedeutung sein. Zum einen muss der Frage 
nachgegangen werden, wie sich die Verschwiegenheitspflicht auf das Straf-
verfahren auswirkt und zum anderen ist von Interesse, wie die Beteiligung 
als Beschuldigter die Frage der Rechtfertigung oder der Schuld beeinflusst.

Die Anknüpfung an den Amtsträgerbegriff verlangt zugleich eine Be-
schränkung der Fragestellung auf eine bestimmte Fallkonstellation, denn der 
Amtsträger kann aus ganz unterschiedlichen Gründen zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sein. So ist der Amtsträger nicht nur gegenüber seinem Dienst-
herrn zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit verpflichtet, sondern auch ge-
genüber einem Dritten, wenn es sich um ein geschütztes Privatgeheimnis 
handelt. Es liegt auf der Hand, dass sich die Frage der strafrechtlichen Be-
wertung des Geheimnisbruchs zu Verteidigungszwecken auch danach beur-
teilt, in wessen Interesse die Verschwiegenheitspflicht besteht. Die Untersu-
chung will sich darauf konzentrieren, der Frage nachzugehen, ob die Verlet-
zung derjenigen Verschwiegenheitspflicht gerechtfertigt sein kann, die aus-
schließlich im öffentlichen Interesse besteht. Auf die anderen Konstellationen 
soll hingegen nur am Rande zu Vergleichszwecken eingegangen werden.

§ 2 Gang der Untersuchung

Im ersten Kapitel geht die Untersuchung auf die Verschwiegenheitspflicht 
des Amtsträgers ein. Hierfür bedarf es zunächst der Feststellung, welche 
Personengruppen überhaupt vom Begriff des Amtsträgers umfasst sind. Wäh-
rend die Entscheidung für den Beamten oder Richter ohne größere Probleme 
möglich ist, gestaltet sich die Feststellung in den anderen Fällen des § 11 
Abs. 1 Nr. 2 StGB deutlich schwieriger. Sodann erfolgt die Darstellung der 
Rechtsgrundlagen der Verschwiegenheitspflicht. Weil die Verschwiegenheits-
pflicht nicht aus dem strafrechtlichen Amtsträgerbegriff selbst folgt, muss sie 
für jede Personengruppe gesondert untersucht und in ihrer Reichweite be-
stimmt werden. Der Amtsträgerbegriff muss hierfür aus einer anderen Pers-
pektive beleuchtet werden. Entscheidend ist nicht die strafrechtliche Beurtei-
lung als Amtsträger, sondern die Ausgestaltung des jeweiligen Rechtsverhält-
nisses.

Im Anschluss an die Untersuchung der Verschwiegenheitspflicht des 
Amtsträgers wird aufgezeigt, wie sie sich auf die Stellung als Beschuldigter 
auswirkt. Dieses Kapitel wird zum gegenständlichen Konflikt der Ausgangs-
frage überleiten. Es wird sich zeigen, dass die Unterschiede, die schon bei 
der rechtlichen Begründung der Verschwiegenheitspflicht zu beachten waren, 
auch das Strafverfahren beeinflussen. Um die Auswirkungen auf den be-


